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	Übersicht: Formen von „Sterbehilfe“ 

	· Aktive Sterbehilfe bzw. Tötung auf Verlangen: in Deutschland verboten und nach § 216 Strafgesetzbuch strafbar 
· Passive Sterbehilfe durch Verzicht, Abbruch oder Ausschleichen auf/von Behandlungsmaßnahmen: straffrei, wenn das dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des Betroffenen entspricht. Seit 2023 ist dies nach § 1827 Abs. 3 BGB in jedem Stadium einer Erkrankung möglich. 
· Indirekte Sterbehilfe durch eine palliativ indizierte Medikamentendosierung unter ärztlicher Verantwortung, die einen früheren Tod in Kauf nimmt: straffrei, wenn dies dem erklärten oder mutmaßlichen Willen entspricht 
· Assistierter Suizid durch Einnahme eines von Dritten (Arzt oder Angehörige) bereitgestellten Mittels, mit dem der volljährige und geschäftsfähige Suizidwillige die Selbsttötung durchführt: straffrei, aber tw. in ärztlichen Berufsordnungen untersagt. Die vom Bundesverfassungsgericht verlangte Reform ist am 06.07.2023 im Bundestag gescheitert.
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